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MUNSTER!

DIE STARKEN SEITEN DER STADT

KURZ & KNAPP

Ein monatlich erscheinendes Regionalmagazin, das
individuell begeistert und im September 2025 bereits
die 150. Ausgabe veroffentlicht hat. Das MUNSTER! Ma-
gazin Uberzeugt im hart umkampften Markt mit echtem
Qualitatsjournalismus und einer dem entsprechenden
hohen verkauften Auflage, die sich in den letzten Mona-
ten stetig weiterentwickelt hat. Sie betragt aktuell Uber
78 % der Gesamtauflage - fir ein regionales Magazin
eine echte Besonderheit, die man selbst im nationalen
Markt so nicht findet. Die hohe Loyalitat der Leser zu Ih-
rem Magazin, die starke Leser-Blatt-Bindung l3sst sich
in der Lesermenge (85 % liest mind. % aller Seiten*) und
-daver (@ 55 Min*) ablesen — Merkmale, die unsere Wer-
bepartner durch gute Resonanz zu schatzen wissen.

MUNSTER! Die starken Seiten der Stadt" setzt auf
individuell abgestimmte Inhalte und lebendiges Story-
telling durch starke Bilder sowie durch sympathische
Erzahlweise. Das Printprodukt wird erganzt durch die
Website, einen wochentlichen Newsletter mit Gber
6.000 Abonnenten sowie durch tagesaktuelle Impulse
auf Instagram: Mit den mehr als 13.000 Followern auf
dieser Plattform ist das MUNSTER! Magazin taglich im
Austausch mit seiner Community und schafft eine hohe
Sichtbarkeit fir die Marke.

Das MUNSTER! Magazin erscheint
elf Mal im Jahr (mit einer
Doppelausgabe Juli/August).

Heftformat

200 x 270 Mm
Bezugspreis
43,90 € pro Jahr / im Handel 4,90 € je Heft
Gesamtauflage
12.500 Stick
Verkaufte Auflage
9.688 (78 %)
Lesezirkel

1.280 (10 %)
Freisticke

1.533 (12 %)

*Quelle: Leserbefragung November 2023

WWW.muenster-magazin.com
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ANZEIGENFORMATE & -PREISE

2/1 SEITE 1/1 SEITE 1/2 SEITE
400 % 270 mm 200 %270 mm 100 x 270 mm (hoch)
200 x 135 mm (quer)

1/3 SEITE 1/4 SEITE
66,7 x270 mm (hoch) 50 x 270 mm (hoch)
200 x 90 mm (quer) 200 x 67 mm (quer)
IHRE ANZEIGENVORLAGEN 2/1 SEITE 4.700 €
- Senden Sie uns moglichst PDF-Dateien. 1/1 SEITE 0400 €
- Bitte komprimieren Sie enthaltene Bilder
nicht und exportieren Sie die Dateien 1/2 SEITE 1.350 €
mit héchstmoglicher Auflosung. 1/3 SEITE 1.060 €
- Bitte Schriften einbinden bzw. in Pfade
umwandeln. 1/4 SEITE 850 €
WICHTIG! UMSCHLAGSEITEN
- .Bei Anzeigen, .deren Motive bis. U2 3000 €
in den Anschnitt gehen, unbedingt
3 mm Beschnitt (A) rundum zzgl. zum us 2.820€
Anzeigenformat bericksichtigen. Uk 3340 €
- Bitte halten Sie einen
3 mm Sicherheitsabstand (B)
SONDERFORMATE

zwischen Logo- und Schriftelementen

und Endformat. Bitte halten Sie zwischen U2 + Seite 3 5.990 €

Logo- und Schriftelementen und linker

i o Erste Doppelseite im Heft 4990 €

Endformatkante einen zusatzlichen
15 mm Sicherheitsabstand (C) (Bundschwund). 1/2 Seite hoch neben Editorial 1.610 €
1/3 hoch neben Editorial 1.290 €
1/3 quer im IHV (200 x 90 mm) 1170 €

Die genannten Preise sind Ortspreise. Diese werden fir direkt
erteilte Auftrage des Handels, Handwerks und Gewerbes berechnet;
ohne Vermittlungsprovision.

@

Alle Preise zzgl. der jeweils giltigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

WWW.muenster-magazin.com
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Komplexe Wohnthemen?
Einfach [6sen!

ADVERTORALS

2/1 SEITE
400 %270 mm

Auf Wunsch entwickeln und gestalten wir
lhren individuellen Advertorialavuftritt.

Sie bestimmen die Inhalte, wir setzen sie
im Stil des MUNSTER! Magazins um.

Das Ergebnis: Sie setzen ein Werbemittel
ein, das von der Gestaltung bis hin zu den
Texten die Leser optimal anspricht.

Die Erstellung erfolgt in enger Abstimmung
mit lhnen, vom Briefing Uber das erste
Grobkonzept bis zum fertigen Produkt.

1/1 SEITE
200 %270 mm

RAHMENBEDINGUNGEN

FUr die redaktionell anmutenden Advertorials gelten
fest definierte optische Standards, die diese Anzeigen-
formate erfillen missen. FUr genauere Information und
eine umfassende Beratung stehen lhnen Iher Ansprech-
partnerinnen (siehe Seite 11) gerne zur Verflgung.

Die Anzahl der Advertorials pro Ausgabe ist begrenzt.

ADVERTORIAL

2/1 Advertorial (400 x 270 mm) 4.700 €

1/1 Advertorial (200 x 270 mm) 2.420 €

Beilagen und Beihefter missen so
beschaffen sein, dass sie maschinell
verarbeitet werden kdnnen. Herstellungs-
kosten mUssen bei Bedarf angefragt
werden. Wir gehen von der Anlieferung
aus! VertriebsgebUhren fallen nur dann
an, wenn bedingt durch die Beilage, den
Beihefter, oder durch das aufgeklebte
Werbemittel das Tragerheft in die
nachsthohere Preis-staffel der Deutsche
Post AG kommt. Es werden die Mehr-
kosten in Rechnung gestellt. Sie sind
nicht rabattierfahig.

Preisstaffel

SONDERPRODUKTE

BEIHEFTER (Preis pro Tsd.)
4 SEITIG 197 €
8 SEITIG 230 €
12 SEITIG 250 €
16 SEITIG 275 €
BEILAGEN (Preis pro Tsd.)
bis 25g 180 €
bis 50g 200 €
bis 75g 260 €
bis 100g 295 €

Die genannten Preise sind Ortspreise. Diese werden fir direkt
erteilte Auftrage des Handels, Handwerks und Gewerbes berechnet;
ohne Vermittlungsprovision.

Alle Preise zzgl. der jeweils gUltigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

WWW.muenster-magazin.com
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HINWEISANZEIGEN IM SERVIGETEIL

1/4 SEITE 1/6 SEITE 1/12 SEITE
50 %270 mm (hoch) 66,7 x 135mm 66,7 x 67,5mm

HIER KONNTE
IHRE ANZEIGE
STEHEN!
SCHARFSTE
LADEN DER | ]
DRUCKDATEN

I SETE 21 Senelivng 850 € - Bei Anzeigen, deren Motive bis
1/6 SEITE pro Schaltung 385 € in den Anschnitt gehen, unbedingt
1/12 SEITE pro Schaltung 190 € 3 mm Beschnitt (A) rundum zzgl. zum

Anzeigenformat bericksichtigen.
- Bitte halten Sie einen
3 mm Sicherheitsabstand (B) zwischen
Logo- und Schriftelementen
und Endformat.

||

Alle Preise zzgl. der jeweils gUltigen gesetzlichen Mehrwertsteuer

Www.muenster-magazin.com
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Minster lebt von Kundinnen und Kunden
aus dem Umland. Inserenten suchen

Titel mit Leserinnen und Lesern Uber die
Stadtgrenzen hinaus. Nur etwa die Halfte
der Magazine wird in Minster gelesen, zwei
Drittel in MUnster und dem Minsterland.
Immerhin ein gutes Drittel stammt aus den
umliegenden Regionen von Emsland

bis Niederrhein.

VERTEILUNG
DER ABONNENTEN
IN PROZENT

MUNSTER

MUNSTER &
MUNSTERLAND
65 %

UMKREIS
33%

REST-DEUTSCHLAND
2%

S5.JAHRGANG 2026

AUFLAGE

12.500

DRUCKTECHNISCHE ANGABEN

Farbigkeit: durchgehend 4c

Anschnittformat: 200 x 270 mm, Hochformat
Beschnittzugabe: 3 mm

Umfang: 100 Seiten

Druckverfahren: Offset

Farbprofil, innen: ISO Coated v2 300% (ECI)
Dateiformat: PDF/X-1a:3003

Farbprofil, Umschlag (U1-Uy4): ISO Coated v2 (ECI)
Dateiformat: PDF/X-4:2010

HEFTFORMAT

Beschnitten: 200 x 270 mm

Unbeschnitten: 206 x 276 mm, 3 mm umlaufend
Satzspiegel: 1770 mm x 24,0 mm

VERKAUFSSTELLEN
Im Buch- und Zeitschriftenhandel sowie in

REWE Supermarkten, SuperBioMarkt, EDEKA, Closed,

Kosters Wohnkultur, Mackenbrock, Marc'o Polo,
raum und form, Schrinder Schlafraume,

Westf. Zoologischer Garten, WN-Geschéftsstelle,
MUnster Souvenirs, Buchhandlung Walther Konig
(im LWL-Museum fUr Kunst und Kultur), 7Days Kiosk,
roestbar, Homebeis, Buschmann u.v.m.

Z00 und
Buschmann
bitte streichen,
dafir

tischkultur!
VIP- UND PREMIUMAUSLAGE und Feinkost
IHK Foyer, FMO (VIP-Lounge), Stadtbibliothek, Hidding
Restaurant Ackermann, Factory Hotel, aufnehmen
Hotel und Restaurant Feldmann, Groller Kiepenkerl,
th?:r:ittiih:gtljﬂjearhof, Hotel am Wasserturm, il i
o Restaurant

PRAXEN

In Wartezimmern von Arzten & Zahnarzten,
Anwalten und anderen Dienstleistern Uber den
Lesezirkel

Feldmanm und
Grol3er Kiepenkerl
streichen

WWW.muenster-magazin.com


Zoo und Buschmann bitte streichen, dafür tischkultur! und Feinkost Hidding aufnehmen

Hotel und Restaurant Feldmanm und Großer Kiepenkerl streichen


MUNSTER! MAGAZIN

AUSGABE NO. ERSCHEINUNGSTERMIN ANZEIGENSCHLUSS DRUCKUNTERLAGENSCHLUSS
#154 Februar 31.1.2026 (Samstag) 6.1.2026 8.1.2026
#155 Marz 28.2.2026 (Samstag) 3.2.2026 5.2.2026
#156 April 31.3.2026 (Dienstag) 2.3.2026 5.3.2026
#157 Mai 30.4.2026 (Donnerstag) 7.4.2026 9.4.2026
#158 Juni 30.5.2025 (Samstag) 5.5.2026 7.5.2026
#159 Juli/August 30.6.2026 (Dienstag) 2.6.2026 5.6.2026
#160 September 31.8.2026 (Montag) 4.8.2026 6.8.2026
#161 Oktober 30.9.2026 (Mittwoch) 1.9.2026 4.9.2026
#162 November 31.10.2026 (Samstag) 6.10.2026 8.10.2026
#163 Dezember 30.11.2026 (Montag) 3.11.2026 6.11.2026
#164 Januar 31.12.2026 (Donnerstag) 1.12.2026 4.12.2026

Www.muenster-magazin.com



MUNSTER! MAGAZIN

,Das MUNSTER! Magazin zeigt die starken Seiten der Stadt
und damit das, was Miinster so lebens- und liehenswert macht:
die Menschen, ihre Ideen und ihre Leidensehaft fiie unsere Stadigesellschaft.

Als Splegel dieser Vielfalt ist das MUNSTER! Magazin ein wichtiger Teil
der Medienlandschaft unserer Stadt.“

,Das MUNSTER! Magazin gefillt mir. Ein solches Stadtmagazin
wiirde Stédten wie Hamburg und Berlin auch gut tun!*

,»Wir liehen Miinster vor allem fiir sein vielfiltiges, stindig
wachsendes Angebot an nachhaltigen Gafés, Shops und Restaurants.
Im MUNSTER! Magazin erfahren wir viele spannende Hintergrund-
geschichten, lernen die Menschen hinter den Konzepten kennen und
entdecken immer wieder neue Facetten der Stadt.”

»Das MUNSTER! Magazin ist am Puls der Stadt, vermittelt das
Lebensgefiihl in der Stadt und zeigt mit einem geschulten Blick das,
was Miinster ausmacht: die Menschen, die mit ihren Liden,
ihrem Engagement und ihren Ideen das Stadtgeschehen prégen.*

»MUNSTER! stellt an ganz vielen Beispielen DAS GUTE LEBEN
im Miinsterland vor. Zu viel Miinster und Miinsterland

kann es gar nicht geben. Danke, dass ihr dafiir sorgt, dass

die Menschen die Region hier noch besser kennen lernen.

10

www.muenster-magazin.com



MUNSTER! MAGAZIN — MEDIA KIT 2026

IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN

A g =y, B
"l:i,-; S m‘

Foto Mic

BRITTA HEITHOFF CORNELIA HOCHSTETTER BEATE DECHANT
Chefredakteurin Redakteurin Anzeigenberatung/-verkauf
Telefon 0251 533510 Telefon 0177 4191138 Telefon 0251 690318161
britta.heithoff@muenster-magazin.com cornelia.hoechstetter@muenster-magazin.com beate.dechant@muenster-magazin.com

Wir freuen uns iiber Ihre Kontaktaufnahme!

VERLAG
Stadtlust-Verlag GmbH & Co. KG
Soester Stralle 13, 48155 MUnster

REDAKTION
redaktion@muenster-magazin.com

DRUCK & WEITERVERARBEITUNG
L.N. Schaffrath GmbH & Co.KG DruckMedien,
Geldern

ANZEIGEN

Marc Arne Schimann (Verantwortlich)
Geschaftsfihrer Stadtlust Verlag GmbH & Co. KG
Soester Stralle 13, 48155 MUnster

Myriam Bockhofer-Horstmann

Verkaufsleitung

Telefon 0251 690908100
myriam.bockhoefer-horstmann@muenster-magazin.com

KONTAKT LESER- UND ABONNEMENT VERWALTUNG
abo@muenster-magazin.com
Telefon 0251 6904000

KONTAKT VERTRIEB
vertrieb@muenster-magazin.com

BANKVERBINDUNG
MUnsterlandische Bank Thie & Co.
IBAN DE 1240 0300 0034 9338 7900
BIC MLBKDE3MXXX

Www.muenster-magazin.com
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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN
FUR ANZEIGEN & FREMDBEILAGEN IN ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN

»Anzeigenauftrag« im Sinne der nachfolgen-
den Allgemeinen Geschaftsbedingungen ist
der Vertrag Uber die Veroffentlichung einer
oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtrei-
benden (nachfolgend: »Auftraggeber«) oder
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift
zum Zweck der Verbreitung.
Anzeigenauftrage sind im Zweifel innerhalb
eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwi-
ckeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses das
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen einge-
raumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jah-
res seit Erscheinen der ersten Anzeige abzu-
wickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb
der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und
veroffentlicht wird.

Bei AbschlUssen ist der Auftraggeber be-
rechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der
in Ziffer 2 genannten Frist auch Uber die im
Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus
weitere Anzeigen abzurufen.

Wird ein Auftrag aus Umstanden nicht erfillt,
die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat
der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied
zwischen dem gewahrten und dem der tat-
sachlichen Abnahme entsprechenden Nach-
lass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung
entfallt, wenn die Nichterfillung auf hoherer
Gewalt im Risikobereich des Verlages be-
ruht.

Bei der Errechnung der Abnahmemengen wer-
den Text-Millimeterzeilen dem Preis entspre-
chend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
FUr die Aufnahme von Anzeigen und Fremd-
beilagen in bestimmten Nummern, bestimm-
ten Ausgaben oder an bestimmten Platzen
der Druckschrift wird keine Gewahr geleistet,
es sei denn, dass der Auftraggeber die GUl-
tigkeit des Auftrages ausdricklich davon ab-
hangig gemacht hat. In diesem Fall mUssen
Auftrage fir Anzeigen und Prospektbeilagen,
die erklartermallen ausschlielllich in be-
stimmten Nummern, bestimmten Ausgaben
oder an bestimmten Platzen der Druckschrift
verdffentlicht werden sollen, so rechtzeitig
beim Verlag eingehen, dass dem Auftrag-
geber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt
werden kann, wenn der Auftrag auf diese
Weise nicht auszufGhren ist. Rubrizierte An-
zeigen werden in der jeweiligen Rubrik ab-
gedruckt, ohne dass dies der ausdricklichen
Vereinbarung bedarf.

Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit min-
destens drei Seiten an den Text und nicht an
andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die
aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden
als solche vom Verlag mit dem Wort »Anzei-
ge« deutlich kenntlich gemacht.

Der Verlag behélt sich vor, Anzeigenauftra-
ge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines
Abschlusses - und Beilagenauftrage wegen
des Inhalts, der Herkunft oder der techni-
schen Form nach einheitlichen, sachlich
gerechtfertigten Grundsatzen des Verlages
abzulehnen. Auch bei rechtsverbindlich be-

10.

statigten Auftragen kénnen Anzeigen und
Beilagen zurickgewiesen werden, wenn de-
ren Inhalt gegen Gesetze, oder behordliche
Bestimmungen verstolt oder deren Verof-
fentlichung fir den Verlag nach pflichtge-
méalem Ermessen des Verlages unzumutbar
ist. Dies gilt auch fur Auftrage, die bei Ge-
schaftsstellen, Annahmestellen oder Vertre-
tern aufgegeben werden. Beilagenauftrage
sind fUr den Verlag erst nach Vorlage eines
Musters der Beilage und deren Billigung
bindend. Beilagen oder Anzeigen, die durch
Format oder Aufmachung beim Leser den
Eindruck eines Bestandteils der Zeitung
oder Zeitschrift erwecken oder Fremdan-
zeigen enthalten, werden nicht oder nach
Wahl des Auftragnehmers nur gegen eine
gesonderte Vergitung angenommen. Die-
se VergUtung entspricht der Summe, die
der Verlag aufgrund der jeweils aktuellen
Preisliste bei einer entsprechenden Eigen-
anzeige unter BerUcksichtigung etwaig ge-
wahrter Nachlasse hatte verlangen kénnen.
Dem Auftraggeber bleibt ausdricklich der
Nachweis gestattet, dass dem Verlag ein
Schaden Uberhaupt nicht entstanden oder
aber wesentlich niedriger ist, als der nach
den vorstehenden Grundsétzen zu zahlende
Betrag. Die Ablehnung eines Auftrages wird
dem Auftraggeber unverziglich mitgeteilt.
Soweit der Verlag das Anzeigenvermitt-
lungsgeschaft betreibt und sich der Heraus-
geber der entsprechenden Publikation das
ausschliellliche Recht vorbehalten hat, ohne
nahere Begrindung Uber die tatsdchliche
Veroffentlichung der Anzeige zu entschei-
den, besteht kein Anspruch des Anzeigen-
kunden auf Veroffentlichung der gebuchten
Anzeige, solange eine Freigabe durch den
Herausgeber nicht erfolgt ist.

FUr die rechtzeitige Lieferung des Anzei-
gentextes und einwandfreier Druckunterla-
gen oder der Beilagen ist der Auftraggeber
verantwortlich. Fir erkennbar ungeeignete
oder beschadigte Druckunterlagen fordert
der Verlag unverziglich Ersatz an. Der Verlag
gewahrleistet die fir den belegten Titel Ub-
liche Druckqualitat im Rahmen der durch die
Druckunterlagen gegebenen Moglichkeiten.
Im Falle einer nicht rechtzeitigen Lieferung
ist der Verlag zu einem Abdruck bzw. einer
Veréffentlichung nicht verpflichtet. Erfolgt
gleichwohl ein Abdruck bzw. eine Veroffent-
lichung, geschieht dies nur unter ausdrick-
lichem Ausschluss jeglicher Gewahrleistung
sowie Reklamationsrechte des Auftragge-
bers.

Der Auftraggeber hat bei ganz oder teil-
weise unleserlichem, unrichtigem oder bei
unvollstandigem Abdruck der Anzeige An-
spruch auf Zahlungsminderung oder eine
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem
Ausmal, in dem der Zweck der Anzeige
beeintrachtigt wurde. L3sst der Verlag eine
ihm hierfir gestellte angemessene Frist ver-
streichen oder ist die Ersatzanzeige erneut
nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber

11.

12.

13.

14.

15.

ein Rucktrittsrecht. Der Verlag haftet fir
vorsatzlich oder grob fahrlassig verursachte
Schaden, fir Schaden aus schuldhafter Ver-
letzung des Lebens, des Kdrpers oder der
Gesundheit sowie fir Schaden aufgrund min-
destens leicht fahrlassiger Verletzung einer
Pflicht, deren Erfillung die ordnungsgeméale
Durchfihrung des Werbeauftrags Gberhaupt
erst ermoglicht, deren Verletzung die Errei-
chung des Vertragszwecks gefdhrdet und
auf deren Einhaltung der Auftraggeber re-
gelmé&Rig vertraut. Die Schadenersatzpflicht
ist - abgesehen von der Haftung fir Vorsatz
und schuldhafter Verletzung des Lebens, des
Kérpers oder der Gesundheit - auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden und das fUr die betreffende Anzeige
oder Beilage zu zahlende Entgelt begrenzt.
Im Ubrigen sind Schadenersatzanspriche
gegen den Verlag unabhéngig vom Rechts-
grund ausgeschlossen. Dies gilt insbesonde-
re fUr Anspriche wegen mittelbarer Schaden,
Mangelfolgeschaden oder wegen entgan-
genen Gewinns. Soweit die Haftung des
Verlags nach den vorstehenden Regelungen
ausgeschlossen oder beschrankt ist, gilt dies
auch fUr die personliche Haftung ihrer Mitar-
beiter, Vertreter und Erfillungsgehilfen. Die
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
bleibt hiervon unberihrt. Schadensersatzan-
spriche von Kaufleuten gegen den Verlag
verjdhren, abgesehen von Ansprichen aus
unerlaubter oder vorséatzlicher Handlung, in
zwolf Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem
der Auftraggeber von den den Anspruch be-
grindenden Umstanden Kenntnis erlangt hat
oder hatte erlangen mussen. Reklamationen
muUssen innerhalb von vier Wochen nach Ein-
gang von Rechnung und Beleg geltend ge-
macht werden.

Probeabzige werden nur auf ausdricklichen
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber tragt
die Verantwortung fir die Richtigkeit der zu-
rickgesandten Probeabzige. Der Verlag be-
rUcksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm
innerhalb der bei der Ubersendung des Pro-
beabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
Sind keine besonderen GroRenvorschriften
gegeben, so wird die nach Art der Anzeige
Ubliche, tatsachliche Abdruckhdhe der Be-
rechnung zugrunde gelegt.

Der Verlag behalt sich vor, Rechnungen elek-
tronisch zu versenden.

Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung
leistet, wird die Rechnung sofort, méglichst
aber 14 Tage nach Veroffentlichung der An-
zeige Ubersandt. Die Rechnung ist inner-
halb der aus der Preisliste ersichtlichen vom
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu
bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine
andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung
vereinbart ist. Mit Ablauf der Frist gerat der
Auftraggeber in Verzug. Etwaige Nachlas-
se fUr vorzeitige Zahlung werden nach der
Preisliste gewahrt.

Bei Zahlungsverzug oder Stundung wer-
den Zinsen sowie die Einziehungskosten

WWW.muenster-magazin.com
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16.

17.

18.

19.

berechnet. Anspriche auf weitergehende
Verzugsschaden bleiben vorbehalten. Der
Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere
AusfUhrung des laufenden Auftrages bis zur
Bezahlung zurickstellen und fir die restli-
chen Anzeigen Voraus-zahlung verlangen.
Bei Vorliegen begrindeter Zweifel an der
Zahlungsfahigkeit des Auftraggebers ist der
Verlag berechtigt, auch wahrend der Laufzeit
eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen
weiterer Anzeigen ohne Rucksicht auf ein ur-
springlich vereinbartes Zahlungsziel von der
Vorauszahlung des Betrages und von dem
Ausgleich offenstehender Rechnungsbetra-
ge abhangig zu machen.

Der Verlag liefert mit der Rechnung fir ge-
staltete Anzeigen auf Wunsch einen Anzei-
genbeleg; bei Wiederholungsanzeigen nur
von der ersten Anzeige. Kann ein Beleg nicht
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stel-
le eine rechtsverbindliche Bescheinigung
des Verlages Uber die Veroffentlichung und
Verbreitung der Anzeige.

Kosten fUr die Anfertigung bestellter Druck-
vorlagen und Zeichnungen sowie fir vom
Auftraggeber gewinschte oder zu vertre-
tende erhebliche Anderungen urspriinglich
vereinbarter AusfUhrungen hat der Auftrag-
geber zu tragen.

Aus einer Auflagenminderung kann bei ei-
nem Abschluss Uber mehrere Anzeigen ein
Anspruch auf Preisminderung nur hergelei-
tet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt
des mit der ersten Anzeige beginnenden
Insertionsjahres die in der Preisliste oder
auf andere Weise genannte durchschnittli-
che Auflage oder - wenn eine Auflage nicht
genannt ist - die durchschnittlich verkaufte
(bei Fach-zeitschriften gegebenenfalls die
durchschnittlich  tatsachlich  verbreitete)
Auflage des vergangenen Kalenderjahres
unterschritten wird. Eine Auflagenminde-
rung ist nur dann ein zur Preisminderung
berechtigender Mangel, wenn sie bei einer
Auflage bis zu 50.000 Exemplaren mindes-
tens 20 v.H. / bis zu 500.000 Exemplaren
mindestens 20 v.H. / bis zu 100.000 Exem-
plaren mindestens 20 v.H. / Uber 500.000
Exemplaren mindestens 10 v.H. betrégt.
Dariber hinaus sind bei Abschlissen Preis-
minderungs- und Schadensersatzanspriche
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auf-
traggeber von dem Absinken der Auflage so
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass die-
ser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag
zuricktreten konnte.

Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag fur
die Verwahrung und rechtzeitige Weiterga-
be der Angebote die Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns an. Er Ubernimmt dariber
hinaus keine Haftung. Zuschriften auf Ziffer-
nanzeigen werden nur bearbeitet, wenn sie
innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen
nach erstmaligem Erscheinen der Ziffernan-
zeige bei dem Verlag eingehen. Einschreibe-
briefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen wer-
den ebenso wie der Inhalt von E-Mails nur
auf dem normalen Postweg weitergeleitet.
Die Eingange auf Ziffernanzeigen werden

20.

21.

22.

23.

vier Wochen aufbewahrt. Nach Ablauf die-
ser Frist konnen diese Zuschriften ebenso
wie Zuschriften, die nicht innerhalb eines
Zeitraums von vier Wochen nach erstmali-
gem Erscheinen der Ziffernanzeige einge-
gangen sind, vernichtet werden. Wertvolle
Unterlagen sendet der Verlag zurick, ohne
dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann
einzelvertraglich als Vertreter das Recht ein-
geraumt werden, die eingehenden Ange-
bote anstelle und im erklarten Interesse des
Auftraggebers zu offnen. Der Verlag behélt
sich vor, offensichtlich gewerbliche Offerten
nicht weiterzuleiten, wenn keine ausdrickli-
che Weisung des Auftraggebers in Textform
erteilt wird. Briefe, die das zuldssige Format
DIN A 4 (Gewicht von 500 Gramm) Uber-
schreiten, sowie Waren, Bucher-, Katalogs-
endungen und Packchen sind von der Wei-
terleitung ausgeschlossen und werden nicht
entgegengenommen. Eine Entgegennahme
und Weiterleitung kann jedoch ausnahms-
weise fir den Fall vereinbart werden, dass
der Auftraggeber die dabei entstehenden
GebUhren/Kosten Ubernimmt.
Druckvorlagen werden nur auf besondere
Anforderung an den Auftraggeber zurickge-
sandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet
drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

Der Verlag ist berechtigt, die ihm vom Auf-
traggeber Uberlassenen Daten elektronisch
zu speichern und weiterzuverarbeiten. Der
Verlag ist berechtigt, Daten, die sich aus
den Vertragsunterlagen ergeben oder die
zur VertragsdurchfGhrung notwendig sind,
an dem Verlag verbundene Unternehmen
weiterzugeben, soweit dies zur Auftragsab-
wicklung erforderlich ist. Im Ubrigen gelten
die Bestimmungen des Datenschutzrechts
gem. des Bundesdatenschutzgesetzes in
seiner jeweils aktuellen Fassung.
ErfUllungsort ist der Sitz des Verlages. Ge-
richtsstand ist, soweit das Gesetz nicht
zwingend etwas anderes vorsieht, der
Sitz des Verlages. Im Geschéftsverkehr mit
Kaufleuten, juristischen Personen des of-
fentlichen Rechts oder bei offentlich-recht-
lichen Sondervermégen ist bei Klagen Ge-
richtsstand der Sitz des Verlages. Soweit
Anspriche des Verlages nicht im Mahnver-
fahren geltend gemacht werden, bestimmt
sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder
gewohnliche Aufenthalt des Auftraggebers,
auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der
Klageerhebung unbekannt oder hat der
Auftrag-geber nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt aus
dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt,
ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages
vereinbart.

Information nach dem Verbraucherstreitbei-
legungsgesetz (VSBG): Wir sind nicht bereit
oder verpflichtet, an Streitbeilegungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle im Sinne des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

ZUSATZLICHE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

a.

Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages
erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen
und die Zuséatzlichen Geschaftsbedingun-
gen sowie die Preisliste des Verlages an. Die
Gultigkeit etwaiger AGB des Auftraggebers
ist, soweit sie mit diesen Allgemeinen und
Zusatzlichen Geschéaftsbedingungen nicht
Ubereinstimmen, ausdricklich ausgeschlos-
sen.

Anzeigen von Handel, Handwerk und Ge-
werbe, deren Auftraggeber in unserem
Verbreitungsgebiet ansassig sind, Amtliche
Bekanntmachungen und Anzeigen gemein-
nUtziger Unternehmen werden zum erma-
Rigten Anzeigenpreis abgerechnet. Eine
Provision kann Werbemittlern davon nicht
gewahrt werden. Diese Anzeigen werden
jedoch provisioniert, wenn die Abrechnung
zum Grundpreis erfolgt.

Voraussetzung fUr eine Provisionszahlung
an Werbungsmittler ist, dass der Auftrag
unmittelbar vom Werbungsmittler erteilt
wird und Text bzw. Druckunterlagen auch
von ihm geliefert werden. Die Werbemittler
und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich
in ihren Angeboten, Vertragen und Abrech-
nungen mit den Werbungtreibenden an die
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom
Verlag gewahrte Mittlerprovision darf an die
Auftraggeber weder ganz noch teilweise
weitergegeben werden.

Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten
Nachlasse werden nur fir die innerhalb eines
Jahres erscheinenden Anzeigen eines Wer-
bungtreibenden gewahrt. Die Frist beginnt
mit dem Erscheinen der ersten Anzeige. Die
Belegung von Bezirks- bzw. Teilausgaben
oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit
eigenen Preisen gilt als gesonderter Auftrag;
fur die betreffende Ausgabe oder Kombina-
tion ist ein gesonderter Abschluss zu tatigen.
Der Werbungtreibende hat rickwirkend An-
spruch auf den seiner tatsachlichen Abnah-
me von Anzeigen innerhalb Jahresfrist ent-
sprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn
der Frist einen Abschluss getétigt hat, der
aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass
von vornherein berechtigt. Die Anspriche
auf Nachvergitung oder Nachbelastung
entfallen, wenn sie nicht binnen drei Mona-
ten nach Ablauf des Abschlussjahres geltend
gemacht werden.

Nicht sofort erkennbare Mangel der Druckun-
terlagen, die erst beim Druckvorgang deut-
lich werden, begrinden fir den Auftragge-
ber keinen Anspruch auf Zahlungsminderung
oder Ersatz wegen ungenigenden Abdrucks.
Anderungen oder Stornierungen sind schrift-
lich, soweit der Auftraggeber ein Verbrau-
cher ist in Textform, mit genauer Angabe des
Textes und der Ausgabe spatestens bis zum
Anzeigenschlusstermin, bei Beilagenauftra-
gen 4 Wochen vor dem Streutermin, zu Uber-
mitteln. Bei Abbestellung gehen ggf. bereits
entstandene Herstellungs- oder Vorberei-
tungskosten zu Lasten des Auftraggebers.
Unterlauft bei der Wiederholung einer An-
zeige der gleiche Fehler wie in der ersten
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Veroffentlichung, so sind Anspriche auf
Zahlungsminderung oder Schadensersatz fur
die Wiederholungsanzeige ausgeschlossen,
wenn und soweit der Auftraggeber nach
der ersten Veroéffentlichung den Fehler nicht
sofort reklamiert hat. Fir die erste Verof-
fentlichung gilt Nr. 10 der Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen. Wird der Auftraggeber
aufgrund einer von ihm wegen eines wett-
bewerbswidrigen Verhaltens abgegebenen
Unterlassungserklarung oder Verurteilung
auf Zahlung in Anspruch genommen, haftet
der Verlag nur insoweit fUr Ersatz, als er den
die Zahlung auslésenden Wettbewerbsver-
stol} bei der Bearbeitung einer in Auftrag
gegebenen wettbewerbsrechtlich einwand-
freien Anzeige vorsatzlich oder grob fahrlas-
sig begangen hat. Gibt der Auftraggeber
keinen Hinweis auf einen Fehler in einer
veroffentlichten Anzeige und erscheint eine
wiederholte oder im Wesentlichen gleiche
Folgeanzeige wettbewerbswidrig, ist eine
Haftung des Verlages ausgeschlossen.
Platzierungswinsche werden nach den ge-
gebenen Moglichkeiten bericksichtigt. Eine
textanschlieRende Unterbringung blattbrei-
ter Streifenanzeigen ist nur bei Formaten ab
100 mm Hohe und nur nach vorheriger Ver-
einbarung méglich. Die Auswahl bestimmter
Textseiten und ein Ausschluss von Wettbe-
werbsanzeigen erfolgt unverbindlich. Eck-
feldanzeigen, die eine Héhe ab 400 mm
erreichen, werden in den Raum gestellt und
blatthoch berechnet.

FUr Sonderseiten und -rubriken, fir in dieser
Preisliste nicht erwahnte Teilbelegungen,
Kombinationsabschlisse  und  Jahresab-
schlUsse ab 150.000 mm sowie fUr Kom-
binationen mit anderen Titeln und bei Bei-
lagenauftragen ab 2 Millionen Exemplaren
kénnen vom Verlag abweichende Preise
festgelegt werden. Dies gilt auch fir Anzei-
gen, die in Sonderseiten - aus Anlass von
Jubiléden, Eroffnungen, Ausstellungen, Um-
bauten oder sonstigen Anldssen - erschei-
nen; soweit solche Veroffentlichungen von
der Anzeigenleitung veranlasste redaktionell
gestaltete Beitrage enthalten, ist das hierfir
seitens der einzelnen Auftraggeber anteilig
zu zahlende Entgelt in dem festgelegten
Preis enthalten; auf Ziffer 7., zweiter Satz,
wird hingewiesen.

FUr den Inhalt und die rechtliche Zulassig-
keit von Text und Bild der Anzeige haftet
der Auftraggeber; er hat den Verlag und die
Herausgeberin von Ansprichen Dritter frei-
zustellen. Die Freistellung erfolgt einschlielt-
lich aller Kosten der Rechtsverteidigung. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, die Kosten der
Veroffentlichung einer Gegendarstellung,
die sich auf tatséchliche Behauptungen der
veroffentlichten Anzeige bezieht, zu erstat-
ten und zwar nach Mallgabe der jeweils gil-
tigen Preisliste.

Der Auftraggeber ist damit einverstanden,
dass die von ihm stammenden Texte ergan-
zend zu der Verdffentlichung in Druckschrif-
ten ebenfalls in elektronischen Medien ver-
breitet werden.

m. Anderungen der Anzeigenpreisliste werden
mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens auch
fur laufende Auftrage wirksam.

n. Der Verlag speichert im Rahmen der Ge-
schaftsbeziehung die Kunden- und Liefer-
daten mit Hilfe der elektronischen Daten-
verarbeitung. Freiwillige Angaben werden,
soweit hierzu ausdricklich eingewilligt
wurde, zusammen mit den fir die Abwick-
lung des Geschaftsvorfalles erforderlichen
Angaben von der Stadtlust-Verlag GmbH &
Co. KG und/oder den verbundenen Unter-
nehmen der Unternehmensgruppe Aschen-
dorff fir Marketingzwecke genutzt, um in-
terne Marktforschung zu betreiben und um
den Kunden Uber Produkte und Dienstleis-
tungen zu informieren, die fir ihn von Inte-
resse sein konnen. Der Kunde hat jederzeit
das Recht, einer bestimmten Verwendung
seiner personenbezogenen Daten zu wi-
dersprechen bzw. seine Einwilligung dari-
ber mit Wirkung fir die Zukunft schriftlich,
soweit der Kunde als Verbraucher handelt,
ist die Textform ausreichend, zu widerrufen.
Auf schriftliche Anforderung bzw., soweit es
sich bei dem Kunden um einen Verbraucher
handelt, auf Anforderung in Textform, wird
dem Kunden auch jederzeit Auskunft Uber
die zu seiner Person gespeicherten Daten
erteilt. Auskunftsersuchen, Anfragen, Wider-
spriche oder Mitteilungen Uber eine etwaige
Berichtigung der persénlichen Daten sind an:
datenschutzbeauftragter@aschendorff.de, zu
richten.

o. Enthalt eine Anzeige nur eine Internet- oder
E-Mail-Adresse, so wird diese nach Anzei-
gengrofle zum Textteilpreis abgerechnet.
Anzeigen, die nur einen QR-Code enthalten,
werden mit mindestens 150 mm/2 sp. abge-
rechnet.

ZUSATZLICHE GESCHAFTSBEDINGUNGEN FUR
DIE DIGITALE UBERMITTLUNG VON DRUCKUN-
TERLAGEN FUR ANZEIGEN

Digitale Druckunterlagen fir Anzeigen sind sol-
che, welche per Datentrédger (z.B. Disketten,
Cartridges, CD-ROM), direkt oder indirekt per
FerniUbertragung (z.B. ISDN, Breitband, E-Mail)
an den Verlag papierlos Ubermittelt werden.
Unerwinschte Druckresultate (z.B. fehlende
Schriften), die sich auf eine Abweichung des Auf-
traggebers von den Empfehlungen des Verlages
zur Erstellung und Ubermittlung von Druckun-
terlagen zurGckfUhren lassen (siehe »Technische
Angaben« und »Digitale Datenibermittlung«
in dieser Preisliste), fGhren nicht zu Gewahr-
leistungsansprichen, insbesondere zu keinem
Preisminderungsanspruch. Fir die Ubertragung
von digital Ubermittelten Druckvorlagen bevor-
zugt der Verlag geschlossene Dateien mit inklu-
dierten Schriften, also solche Dateien, an denen
der Verlag inhaltlich keine Moglichkeiten der
Veranderung hat. Offene Dateien, z.B. Dateien,
welche unter Quark XPress, Freehand usw. ge-
speichert wurden, kénnen vom Verlag ebenfalls
weiterverarbeitet werden. Der Verlag kann bei
offenen Dateien fUr die inhaltliche Richtigkeit
nicht in Anspruch genommen werden. Bei der
Ubermittlung von mehreren zusammengehdren-
den Dateien hat der Auftraggeber dafir Sorge
zu tragen, dass diese Dateien innerhalb eines
gemeinsamen Verzeichnisses (Ordner, siehe
»Digitale DatenUbermittlung« in dieser Preislis-
te), gesendet bzw. gespeichert werden. Digital
Ubermittelte Druckvorlagen fir Farbanzeigen
kénnen nur mit einem fir den Zeitungsdruck
farbverbindlich erstellten Papierproof zuverlas-
sig verarbeitet werden. Ohne Farbproof sind
Farbabweichungen unvermeidbar. Der Auftrag-
geber kann hieraus keinerlei Gewahrleistungs-
anspriche geltend machen, insbesondere
keinen Preisminderungsanspruch. Der Auftrag-
geber hat vor einer digitalen Ubermittlung von
Druckunterlagen dafir Sorge zu tragen, dass
die zu Ubermittelnden Daten frei von eventu-
ellen Computerviren sind. Entdeckt der Verlag
auf einer ihm Ubermittelten Datei Computervi-
ren, wird diese Datei sofort geldscht, ohne dass
der Auftraggeber hieraus Anspriche geltend
machen koénnte. Der Verlag behélt sich zudem
vor, den Auftraggeber auf Schadensersatz in
Anspruch zu nehmen, wenn durch solche durch
den Auftraggeber infiltrierte  Computerviren
dem Verlag Schaden entstehen.
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